
befassen, unter Berücksichtigung der notwendigen
Klugheit und des Gehorsams das Lehramt;Peter Hulzıng das ec auf die geistlichen Dienste der ECHE

Revision des kirchlichen besonders die Verkündigung unı die Sakramente;:
das Recht auf eigene Spiritualität, privat oder 1in
einer Vereinigung, WECII1N auch übereinstimmendGesetzbuches
mMI1t den Lehren der eHE:: die Pflicht, gehorsam
anzunehmen, WAas die Obrigkeiten als Lehrer und
Leiter lehren un: entscheiden; das EC. den eige-
LIC:  = Rıtus behalten, das Recht aktıv turg1-
schenFeiern teilzunehmen; daseund die

Selit 1969 o1bt die päpstliche Kommission für die der Verkündigung der Heilsbotschaft mM1itzuwWI1r-
Revıision des n  en Gesetzbuches «Commu- ken 9 das(die eigenen Nöte und Wünsche der
nıcCAt1ONeSs » (Mitteilungen) heraus, in denen unter Obrigkeit mitzuteien; das ecC auf eine egitime
anderem 7zusammentfassende Berichte über die Ar- Ööffentliche Meinung(säußerung) in der rche; das
beit der Studiengruppen der Kommissionskonsul- eeC auf Freiheit VO jeglichem ‚Wang be1i Wahl

veröftentlicht werden. Bıis ZUrr Niederschrift des Lebensstandes; das eC auf Zusammen-
dieses Artikels sind jer Berichte erschienen. Im fol- schluß; das CC auf Namen.
genden soll eine kurze Übersicht ber den sachli- Festgestellt wird die Befugni1s ZUr Verteidigung
hen dieser Berichte gegeben werden. Die des eigenen Rechts sowochl gegenüber der 1io-
Darstellung dieser Berichte un! der Reaktionen keit WI1e in einem Prozeß cr hat das CC ZYC-
darauf wird fortgesetzt. Oft werden, einen Verteldiger erhalten; den

Namen des nklägers kennen, W C: auf TUunN!

7E Grundstatut der GLäubigen einer Klage ihn aufgetreten oderN-
DCH Wird; die Gründe kennen, auf denen eine
Entscheidung oder ein Urteil beruht; 1LLUT für 1imDie Studiengruppe « DIie Laten und die Vereinigun-

CN der Gläubigen » egte einen dreigliedrigen HKnt- Recht festgelegte Übertretungen bestraft WeTLI-

wurf OI Der ESrTSEC “Ren 1st ein Grundstatut der den und ZWAaTr mMIt einer trafe, die 1m selben eeC
bestimmt worden ist.Gläubigen. Einem speziellen 'Teil über die Latlten

mul ja ein allgemeiner Teıl ber alle Gläubigen VÖO1I1-

angehen. So pricht auch Kapitel der Dogmati- Dn Das Lazenstatut
schen Konstitution über die HG (« Lumen Gen-
t1um ») Zuerst ber das olk Gottes, das alle ]äu- Der 7welte Teul des Entwurfs handelt VO  3 auSs-

igenal un:! dann EerSt über den besonderen schlie  en Rechten un: ichten der Latlen un!
tan! der eistlichen, der Laten un der Ordens- VO  D einzelnen Anwendungen der allgemeinen Rechte
leute. Alle Gläubigen haben als Menschen un:! als un ichten auf aAlen.
Christen eine fundamental oleiche Würde, gleiche DiIe dem alen eigene Sendung ist die dorge für
erufung Z eiligkeit und en teil der allen innerweltliche Belange gemä der VO (Gott DESECLZ-
gemeinsamen Mitwirkung be1 der Sendung der Kır- ten Ordnung [)araus ergeben sich eigene Rechte

und ichten Die La1en en darın eigene Ver-che. Daraus ergeben sichCallem, Tapositiven
un! natürlich-göttlichen Rechts, Rechte un ich- antWOrtuUuN un Freiheit, WEn uch each-
ten. die das positive menschliche ecanerkennen tlll'lg der TEe der Hierarchie über Glaube un
un! garantieren mul Sitte DIie Autonomie der weltlichen Ordnung muß

Der Entwurf o1bt ZUETST ine Dehnition des Be- respektiert werden. DIie Rechte unı Pfliichten, die
orifis «Gläubiger»; ine Erklärung darüber, daß die Latlen als Glieder der Kıirche aben, unterschei-

den sich VO  - denen, die S1e als Glieder der esell-dieser ‘"Teıl für alle oilt; ine rtklärung ZuUrr funda-
mentalen Gleichheit aller. |DIIS welteren Bestim- SC.en Letztere ennicht un die kanon1-
INUNSCIL betreften unter anderem: die C den schen Normen, sondern das bürgerliche (Ge-

SETZ,als wahrerkannten Glauben bewahren; dasec
un! die C. ein den eigenen Kräften aNSCHMCS- Um jeden Zweifel auszuschließen, werden einige

WiIissen erwerben; das Recht auf freie Hor- allgemeine Rechte un! ichten der alen bestä-
schung un! freie Meinungsä  erun der WiIissen- tigt, WwI1e das cc. kirchliche Wissenschaften auch
schaftler, die sich mit kirchlichen Wissenschaften auf akademischem Niveau studieren un do-
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zieren; die ähigkeit, als Sachverständiger oder Be- StrafrechtrtTe VO  w} den Oberen Rate SCZODCNH werden;
die un das ec Z Apostolat, einzeln Vorgeschlagen Wird, «De delictis et poen1s »} durch
oder in einer Gemeinschaft; die Fähigkeit, ZUT A ein «JIus poenale » iaDer Entwurf dieser
sammenarbeit miIit dem hierarchischen Apostolat Studiengruppe gliedert sich in einen allgemeinen
berufen und A bestimmten IC  en AÄAmtern 'Teil Delikte 1m allgemeinen, trafen 1m NUgemel-
gestellt werden. NCN, esondere Strafen; un! einen speziellen 'Teil

über bestimmte ergehen. Der allgemeine TeilDIieses Statut enthält 11UT allgemeine Normen, die
praktikabel werden mussen durch konkrete An- wird für notwendig gehalten, we1l für ine richtige
wendungen 1n anderen Teilen des RC  en (re- nwendung des Strafrec allgemeine Normen
setzbuches über die eilnahme der Lalen der notwendig sind, die Grundnormen für die anl
kirchlichen Leitung, Rechtsprechung, Güterver- (lateinische) PE gleich se1n mussen unı eine

ECLLOTINC Arbeit den Bischöfen oder ihren onfe-ng un: weilter.
TeNZEN niıcht überlassen werden kann. Der Entwurf
bietet ein Rahmengesetz für Strafgesetzgebung und

V ereinigungsrecht Strafzumessung 1n den verschiedenen tchen Der
esondere 'Teil bezieht sich auf efgehen; für dieDer dritte Teil des Entwurfs nthält einige allge- ıne 1n der anzch Kirche geltende gleiche Strafeme1ine Bestimmungen ber die Vereinigungen der

Gläubigen; S1e ersetzen die Anones 684—725 des als geha. ten wird.
Grundsätzlich 1st Strafrecht ine 4C der Öfftent-e  en Gesetzbuches, welche lediglich einige lichen Ordnung uch darin sollen pastorale Be-Laienvereinigungen betrefien, die zudem keine

rechtliche Kx1istenz aben, WE S1e nicht VO  5 der ange vorherrschen un der Schutz der ersons-
rechte gvesichert se1n. Nichtkatholische Christen fal-kirchlichen Autorität errichtet oder wenigstens gut-

geheißen worden s1ind. Der Entwurf erkennt das len nicht unNter kanonische Sanktionen, außer WEeNN

ein (seset7z oder eine Vorschrift anders bestimmt.Recht aller Gläubigen A1l, der Latiten un Priester, erschiedene Normen beabsichtigen Strafenbe-
unter CaC.  ng des gesetzlichen erhaltens DC- schränkung; die schwersten traten können TL EMEgenüber der Autorität, Vereinigungen gründen NC  - der höchsten Autorität erlassen und auferlegtun! leiten. werden; Stratfe wird 11UT7T auferlegt, WEn kein

Das kirchliche Gesetzbuch teilt die Vereinigun- anderes ittel X1Dt, Ärgernis beheben, e
CI ach ihren Zielen ein: die < Drittenen »} fol- wiederherzustellen, den C  gen bessern und
SCI der Spiritualität eines bestimmten Ordens; dies mit Strafe wohl erreicht werden könnte; die
«fromme Vereine » ben bestimmte Formen der Strafen, die mMIt der Übertretung eintreten ( poenae
Frömmigkeit oder der Liebestätigkeit; Bruder- latae sententiae)) sind stark reduziert worden un
schaften pflegen bestimmte Ööftentliche CGottesdien- können VO den unteren Autoritäten LLUT in Aus-
STEe. Der Entwurf teilt ach dem Verhiältnis ZuUuUr 1er- ahmefällen angewandt werden; füur Delikte
archie ein: Vereinigungen, die VO  ( Gläubigen C1- das allgemeine e6 kannn die niedere Obrigkeit
richtet oder geleitet werden un! 1LLUT 1n 4uDens- L in außersten OottTAallen eine Nebenstrafe fest-
un Sittensachen unter ine allgemeine MSI SCELZEN be1 mildernden Umständen kann der Rich-
der Autori1ität fallen, WI1e ja auch be1 den einzelnen ter VO  =) der Auferlegung einer Strafe absehen un!
Gläubigen der Fall ist; Vereinigungen, die VO der selbst andere Maßnahmen ergreifen oder der Auto-
kirchlichen Autorität errichtet oder formell o ut- r1itÄät empfehlen. uch wWenn eine Strafe für NOT-
geheißen un VO ihr mehr abhäng1ig sind. wendig erachtet WIird, muß dem Bestraften jede

DIe bisherigen Normen gehen zuviel auf Eıinzel- mögliche seelsorgliche Hılfe geboten werden.
heiten e1in. S1e OS schon für gyeWwlsse Ver- Ausführlichere Normen werden für ine V or-
einigungsformenuntauglich, die kurz VOTL oder nach oschrift vorgelegt, mMI1t der ine Strafandrohung VCOLI-

Kinführung des (Gesetzbuches VO  =) ( entstanden. bunden 1st ( praeceptum Poenale > die aber unterschie-
Der Entwurf beschränkt sich auf einige allgemeine den werden muß VO  = einem «decretum », durch
Grundsätze. Das übrige wird dem Öörtlichen ecCc das ine Strafe ohne richterlichen Prozeß auferlegt
und den Statuten der Vereinigung überlassen. So wird oder welche erklärt, da ein Strafzustand e1n-
bleibt 1el Raum für 1ne Welterentwicklung VO 1st. Es wird bestimmt, WeTr solche Vor-
Vereinigungsformen, ohne daß Konflikte 7zwischen schriften erlassen kann; daß el dauernde traten
Chariısma un Institution entstehen. unı auf unbegrenzte e1lit geltende trafen daUSSC-
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schlossen sind; festgelegt werden auch Vorkeh- Begriff der «Meidung VO  w Exkommunitizierten »
rungecn un Formalitäten für den Erlaß un die ( EXCOMMUNLCALT vitandi) Kın exkommunt1zierter oder
itteilung die Betroftenen SOWIl1e die Folgen suspendierter Geistlicher darf seine e1ihe- unı
einer erufung die Anordnung höhere Jurisdiktionsgewalt ausüben, WEn dies nötig 1St
Instanzen. für Äubige, die in Todesgefahr sind, un immer

ezüglic. Verantwortlichkeit und Haftung wird WenNn Gläubige darum bitten. Suspension un In-
festgelegt, daß 11Ur bestraft werden kann, Wer VOTL- terdikt sind lediglich Zensuren, keine «Bußstrafen»
ätzlich gehandelt hat, außer WeNnNn (Geset7z un:! Vor- (der Ausdruck « Vergeltungsstrafen » —D0eNaAe ViIndı-
chrift anderes estimmen. Vorsatz 1st der ewußte CALIVAE wıird ErsSet2t UrC «Bußstrafen » PDoenae
Wille, das (seset7z oder die Vorschrift übertreten eXDLALOrIAE ach Augustinus, De civitate De1 2
(wie in (anon 2200, Sı DIe Annahme der Vor- 2) uch en die traten des Ehrverlustes IM-
sAtzlıc.  eit ohne irgendwelche Verminderung der Jamia fort, das Verbot des e  en Begräb-
Zurechnungsfähigkeit ( dolus PLenUS) des Canon nIsseES, Verlegung oder Aufhebung eines ischoftfs-
2.220, 2 1st entfallen. ÜJer eraae oder die An- s1tzes oder einer Pfarrei, das Verbot Sakramentalien
nahme der Vorsätzlichkeit des Canon 2200, 2 wird empfangen
durch die Annahme der Verantwortlichkeit ERSET2T Keine Zensur verbietet den Empfang der sakrta-
inl kann ‚WAarTr voraussetzen, daß jemand für seine mentalen bsolution. Beichtväter brauchen also

niıcht mehr VO  5 Zensuren lösen. S1e en uch'Laten verantwortlich ist, nicht aber, daß ILal ein
Gesetz oder eine Vorschrift bewußt übertretenwill nıcht mehr die Befugnis, ine « Bußstrafe » aufzu-
Die Annahme weicht nıcht 11U!T dem Bewels des (JEe- en. Deshalb wird vorgeschlagen, 1mM eC
genteils, sondern auch, WECNN das Gegenteil wahr- selbst festzulegen, in welchen en die Verpflich-
scheinlich 1st. Die ANONES 2201—2208 werden C1- tung aufgehoben Wird, die Strafe fortzusetzen.
setzt durch eine allgemeine Definition der Umstän- Der spezielle 'Teıil ber die Delikte des J gemel-
de, die die Verantwortlichkeit für das oder 1E Rechts umfalßt CS Delikte die Relig1ion
die Strafbarkeit 1m allgemeinen ausschließen oder und die KEinheit der Kirche; Z Delikte die
die chwere des Delikts vermindern oder vermeh- Itchliche Autorität un die Freiheit der rche;
L1, DIie Normen für das versuchte und das fTAauC FC  er Ämter und Delikte 1in der
vereitelte Delikt sind gemildert worden: trafen usübung VO  - Ämtern;: Urkundenfälschung;
werden aIiur nıcht festgelegt, 11Ur mögliche Bußen Delikte SC besondere Verpflichtungen;
oder Strafmalßnahmen, außer für schr ernste Fälle; Delikte en un Freiheit des Menschen:
un uch dann 1st die Strafe fakultativ. ine allgemeine Norm (1im Bericht nicht näher

DIe Zensutren sind beibehalten worden, MG bezeichnet).
auch 1n gemilderter OrM: Kıine OrTt auf,
Wenn durch ein spateres (Gesetz das Strafgesetz oder
wenigstens die Strafe entfällt, auch (1im Gegensatz

Institutionen der Vollkommenheit
(Institutaperfectionis)Canon 22206, Y3) wWenNn die Zensur bereits VOLI-

äng worden ıist. Berufung ein Dekret, Darunter werden alle kirchlich anerkannten Inst1i-
durch das ine Zensur auferlegt Wird, das De- utionen verstanden, 1n denen sich die itglieder
kret vorläufig außer Ta Exkommuntikation un in der einen oder andern Oorm ZU Halten der drei
persönliches Interdikt chließen nicht mehr das evangelischen Räte 7zusammenfinden. Eıinleitende
Verbot e1n, sakramentale bsolution W Sunden Bestimmungen definieren den Begriff dieser Inst1-

erhalten: ein weitreichender orschlag, den Be- utionen und ihrer Abteillungen. In ihnen werden
reich VO:  w (GGew1lssen un Beichte einerselits VO Be- auch die theologischen Aspekte des gottgeweihten
reich der Ööftentlichen Ordnung un! der trafen Lebens, se1n charismatischer Charakter und die be-
anderseits en Fortgefallen ist das sondere erufung dazu behandelt; eDenTaAalls ihr Za
Verbot für Exkommunizierte, Sakramentalien sammenhang mMit der Sendung der TC
empfangen (Canon 2260, $1) und die Bestimmung, Kın allgemeiner NC gültig für alle Institutionen,
daß sS1e Ässen, Fürbitten und öffentlichen (sJe- handelt VO  a der Errichtung, usammenlegung,
beten dere keinen 'Teil en (Canon 2262 Aufhebung VO Institutionen, Provinzen un Häu-
Sı Wenn der Delinquentunbekanntist, kann keine SCIN; VO Verhiältnis ZUrrC kirchlichen Autorität;
Zensur auferlegt oder als eingetreten erklärt WET- VO der Leitung; VO  w der Güterverwaltung; VO  }

den Ebenftfalls FAallt die Zensur für eine (Geme1n- der Mitgliederzulassung un -ausbildung; VO  } den
schaft fort SOWI1Ee das allgemeine nter'! un der Verpflichtungen der Institutionen un ihrer Miıt-
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glieder; VO  w) der Beendigung der Mitgliedschaft se1n, sSe1 denn, daß der Richter anders EenTt-
durch Übergang 1n ein anderes Institut, Austritt scheidet. Das Verhör geschle durch den chter,
oder Entlassung. Kın spezieller Teil handelt VO uch WeEeNN Fragen VO Anwalt oder VO de
den monastischen Institutionen; VO  a Ordensinsti- ”Iinculı vorgelegt werden, außer WeEeNnNn die iIschofs-
utiönen mit apostolischer Zielsetzung, Geistlichen konferenz anders bestimmt. DIie Fälle, 1n denen das
un Lalen; VO  - Instituten mMIt gemeinsamem Le- Urteil eines Gerichtes NIC. ist, sind stark redu-
ben; VO  w} Säkularinstituten; VO  - Institu- Ziert worden.
ten. Zwischen Männer- un! Frauen1instituten <1bt Zu Ehenichtigkeitsprozessen 1st das für den Ort

in der Autonomie keinen Unterschied Der Ent- zuständige Gericht befugt, die Ehe geschlossen
wurt 111 1Ur notwendige Normen allgemeinen worden ist oder die beklagte Parte1 einen festen
Rechts vorlegen, aber dem Figenrecht der Institute Wohnsitz hat oder, mit Zustimmung des Orts-
für ine Anpassung Raum lassen. orgeschla- ischofs, des gewählten Gerichts und seines Vor-
CN wird ine gewlsse  te egelung der internen sitzenden, der ogrößte 'Teil der Untersuchung
Autonomie und der BeziehungenA „entralen und stattäinden muß Iie Bischofskonferenz kann be-

stimmen, ein Geistlicher als Einzelrichter auf-Örtlichen Autorität. Die Folgen der Kxemption als
einer besonderen, ViC) aps verleihenden Lretien kann, wenn nıcht anders geht KHur das
Rechtsstellung, wird in einem gesonderten 'Teil be- eGe als Kläger aufzutreten, sind keine Beschrän-
handelt DIie Normen ber die Leitung bezwecken, kungen vorgesehen. Dem Anwalt der Klägerpar-

die Leitung die Zusammenarbeit der glie- telen werden die ogleichen Rechte 7uerkannt WI1e
der anrfeoL. Die Regelung der Beichtjurisdiktion, dem defensor VInCculi. Kıne 7welite Instanz wıird geIOL-
VOT llem für Ordensfrauen, 1st vereinfacht. ber dert, der Instanzenweg wird aber bedeutend VOI-
das Postulat bestimmt das allgemeineenichts kürzt.
Die Bedingungen für die Gültigkeit VO  } Novı1zlat

Verwaltungsverfahrenund Kıintritt wurden vermindert; die Bedingungen
für ihre Erlaubtheit en fort. DiIie hierfür vorgelegten Normen betreffen alle Le1-

tungsakte, die ohne richterlichen Proze(ß getätigt
Prozeßrec. werden, mMIt Ausnahme der kte der höchsten Au-

OrIität. S1ie sehen uch 1ne erufung die
Der Entwurf dieser Studiengruppe verlangt für Gesetzgebung einer niederen Autorität VOL. |DIie
jedes Kirchenmitglie mehr Rechtssicherheit ÜLG Oberen mussen be1 Verwaltungsakten für genNuU-
schnell arbeitende un: vertrauenswürdige Recht- gend Einsicht in die entscheidenden Fragen un
sprechung. Richter dürfen nıcht ach Gutdünken die ewelse dafür SOTSCN., Betrofiene mussen TC-
VO  =) Bischöfen abgesetzt werden. Erwünscht 1st die Oft werden, außer WE dies evident überflüssig
Anpassung Öörtliches ziviles Prozeßrecht, ID m se1n sollte. Wer einen Antrag oder ine Berufung
dem bleibt DCH der hierarchischen Struktur der einreicht, muß Gelegenhei aben, sich über egen-
Gerichte und DCH jedermanns SC seine AC. stand und Dokumentation informleren, darauf

antworten und die ilfe eines Anwalts oder Sach-Rom vorzulegen, ein 1m Wesen gleichartiges SYy-
STEM kirchlichen Prozeßrechts notwendig. verständigen anzurufen. DIe Entscheidung muß

Laten können als angestellt werden (Rat- schriftlich gegeben werden, mit wenigstens SU1M-

geber elines Einzelrichters), als Aaudıtor Verneh- marischer Angabe der Gründe In allen Fällen steht
mungsrichter) un als Getichtsschreiber. Bischofs- erufung eine höhere Autorität Offen: be1i Beu-
konferenzen können erlauben, daß be1 Ehenichtig- un des Gesetzes, Amtsmißbrauch oder falscher
keitserklärungsprozessen einer der dre1 Richter C1- Motivierung der Entscheidung kann 1a  m sich
Ster Instan- ein Late sein kann, WEn für das Ofi= einen Verwaltungsrichter wenden 9 den üblichen
liche Gericht keine drei Geistlichen verfügbar sind. chter, WE 1iNAan sein persönliches Recht flr VC1I-
S1e können Öörtliche Gerichte errichten; Statuten letzt hält Be1 eruiung die Entscheidung
für die Organisation der Gerichte un! des Personals eines 1SCHOTS 1st die höhere Autorität (außer dem
verfassen, Rıchtlinien für die Arbeitsweise ufstel- Heiligen ein Kat VO  - drei Bischöfen, der VO  )
len der nationalen Bischofskonferenz bestellen 1SE:

Nıchtkatholiken können VOT einem Streitgericht DIe Bischofskonferenz bestellt außerdem ein (Ge-
( 1UdiCiUM CONLENTLOSUM) als Kläger auftreten. Frauen richt VO drei Richtern als Verwaltungsgericht. Fur
können als Anwiälte zugelassen werden. Anwälte, wünschenswert wird ine „entrale höchste nNnstanz
nicht die Parteien, dürfen be1 Zeugenverhören - für die Verwaltungsrechtsprechung geha. ten.
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teilen sollen, Was die Entwürfe für die Praxis bedeu-Weiterer Verlauf ten un wI1ie welit S1e mit Erfolg in den verschiede-
Schon Juni 1070 teilte aps Paul 1n sSEe1- LICH Ländern ausführbar sind. Der Sekretär der
HGT Ansprache die Kardinäle mit, daß die Ent- Kommi1ss1ion, Raymundus Bidagor S3 itierte
würtfe der Kommission zuerst den Bischöften VOL- 1im Maı 070 be1 einer Ansprache 1m Institut atho-
gelegt würden, die ihrerse1its die Dolmetscher der lique de Parıs die berühmten Wörte erings: Das
Gefühle des Gottesvolkes se1in sollen. DIie Beratung ec o1Dt NUufr, verwirklicht werden. DIe
und Durcharbeitung der Entwürftfe würden sicher- Verwirklichung ist das enun die ahrheıit des
lich och iel e1it brauchen, aber ÜT sS1e könne Rechts S1e 1st das ec elbst; WAas nicht in Wirk-
die Gesetzgebung wirksamer un: die e1lit für eine lichkeit übergeht, WAS Nur in den (sesetzen un: auf
fruchtbare Annahme reif werden (AAS 62, 197/70, dem Papier steht, ist 1Ur ein Schatten des Rechts,
518) Man könnte diese Worte vielleicht 1in dem nichts als Worte Kıne echte, realistische Revision
Sinn interpretieren, daß nach der mehr kadem{i- kann NUur im Dialog 7wischen Wiıssenschaft un
schen Arbeit der Kommissionskonsultoren die B1- Praxıis zustandekommen.
schöfe un! ihre Berater Aaus Klerus un Lalen beur- Übersetzt VOIlLl Dr. Heinrich ertens
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